
 
 

 

 
Lesefassung Satzung zur Kostenerstattung 
für den Schmutzwassergrundstücksanschluss  
 
Diese Lesefassung gibt den Rechtsstand zum 15.12.2023 wieder und berücksichtigt folgende Sat-
zungen: 
 

- Satzung zur Kostenerstattung für den Schmutzwassergrundstücksanschluss des Märkischen 

Abwasser- und Wasserzweckverbandes (MAWV) vom 02.12.2010 

- 1. Änderungssatzung der Satzung zur Kostenerstattung für den Schmutzwassergrund-

stücksanschluss vom 23.10.2014 

- 2. Änderungssatzung der Satzung zur Kostenerstattung für den Schmutzwassergrund-

stücksanschluss vom 14.12.2023, wirksam ab dem 01.01.2024 

 
Bei der vorliegenden Version handelt es sich um eine nichtamtliche Lesefassung, in der die o.g. 
Änderungen eingearbeitet sind und die ausschließlich der allgemeinen Information und dem Lese-
komfort dient. Rechtlich verbindlich und insoweit maßgeblich sind weiterhin nur die beschlossenen 
und o.g. Satzungen, die jeweils öffentlich bekannt gemacht worden sind. 
 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

§ 1            Allgemeines 

§ 2  Kostenerstattungsanspruch 

§ 3  Kostenerstattungspflichtige 

§ 4  Vorausleistungen 

§ 5   Veranlagung und Fälligkeit 

§ 6   Ablösung durch Vertrag 

§ 7   Auskunfts- und Duldungspflicht 

§ 8   Anzeigepflicht 

§      9 Datenverarbeitung 

§ 10  Ordnungswidrigkeiten 

§  11  Sprachform 

§  12  Inkrafttreten 

 
 

 



Lesefassung Kostenerstattung für den Schmutzwassergrundstücksanschluss MAWV Seite 2 von 5 

2 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Der MAWV betreibt nach Maßgabe der Schmutzwasserbeseitigungssatzung zur Beseitigung 

des in seinem Entsorgungsgebiet anfallenden Schmutzwassers 

 

a) eine rechtlich selbstständige Anlage zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Gebiet 

des ehemaligen Wasser- und Abwasserverbandes Alt-Schadow (WAVAS) mit den Ge-

meinden Märkische Heide für die Ortsteile Plattkow, Pretschen, Hohenbrück-Neu Scha-

dow und Alt-Schadow, Krausnick-Groß Wasserburg, Storkow für die Ortsteile Limsdorf 

und Kehrigk, Märkisch Buchholz, Münchehofe, Unterspreewald und Tauche für den Orts-

teil Werder (Entsorgungsgebiet WAVAS), 

 

b) eine rechtlich selbständige Anlage zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Entsor-

gungsgebiet der Gemeinden Rietzneuendorf-Staakow und Schönwald OT Waldow (Ent-

sorgungsgebiet Rietzneuendorf-Staakow/Waldow), 

 

c) eine rechtlich selbstständige Anlage zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im übri-

gen Verbandsgebiet des MAWV, 

 

d) eine rechtlich selbstständige Anlage zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung im Ge-

biet des ehemaligen Wasser- und Abwasserverbandes Alt-Schadow (WAVAS) mit den 

Gemeinden Märkische Heide für die Ortsteile Plattkow, Pretschen, Hohenbrück-Neu 

Schadow und Alt-Schadow, Krausnick-Groß Wasserburg, Storkow für die Ortsteile Lims-

dorf und Kehrigk, Märkisch Buchholz, Münchehofe, Unterspreewald und Tauche für den 

Ortsteil Werder (Entsorgungsgebiet WAVAS), 

 
e) eine rechtlich selbständige Anlage zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung im Ent-

sorgungsgebiet der Gemeinden Rietzneuendorf-Staakow und Schönwald OT Waldow 

(Entsorgungsgebiet Rietzneuendorf-Staakow/Waldow), 

 

f) eine rechtlich selbstständige Anlage zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung im üb-

rigen Verbandsgebiet, 

 

als jeweils öffentliche Einrichtung. 

 

(2) Der MAWV erhebt nach Maßgabe dieser Satzung für den Ersatz des Aufwands für die Her-

stellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung des Grund-

stückanschlusses eine Kostenerstattung. 

 

 

§ 2 

Kostenerstattungsanspruch 

 

(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die 

Kosten für die Unterhaltung des Grundstücksanschlusses sind dem MAWV in der tatsächlich 

entstandenen Höhe zu erstatten. Befindet sich auf dem Grundstück ein weiterer Grundstücks-

anschluss, ist Satz 1 ebenfalls auf diese zusätzlichen Grundstücksanschlüsse anzuwenden.  

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksanschlus-

ses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. 
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(3) Seit dem 01.01.2005 gilt Folgendes: 

Werden ein oder mehrere Grundstücke über ein Vakuumentwässerungssystem entwässert, 

so gehen die Aufwendungen für die Reparaturen und Auswechslungen der eingebauten Kom-

ponenten des Vakuumschachtes zu Lasten des MAWV, sofern die Schäden oder Störungen 

nicht fahrlässig oder vorsätzlich vom Grundstückseigentümer verursacht worden sind. 

 

(4) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksanschlus-

ses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme.  

 

 

§ 3 

Kostenerstattungspflichtige 

 

(1) Kostenerstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenerstattungsbe-

scheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-

tet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 

Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentü-

mers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 

(BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen und juristischen Personen des privaten und öffentli-

chen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt 

des Erlasses des Kostenerstattungsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erb-

baurechts oder den Ankauf des Grundstückes gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechts-

bereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach 

dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend ge-

macht worden sind; anderenfalls bleibt die Kostenerstattungspflicht des Grundstückseigentü-

mers unberührt. 

 

(2) Mehrere Kostenerstattungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 4 

Vorausleistungen 

 

Auf die künftige Kostenerstattungsschuld können Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der 

Durchführung der Maßnahmen begonnen worden ist. Die Vorausleistung darf 60 % der späteren 

Kostenerstattung nicht übersteigen. Die Vorausleistungen werden nach dem für die Kostenerstat-

tung geltenden Maßstab erhoben. Der § 3 gilt entsprechend. Eine entrichtete Vorausleistung wird 

bei der Erhebung der endgültigen Kostenerstattung gegenüber dem endgültigen Kostenerstattungs-

pflichtigen verrechnet.  

 

§ 5 

Veranlagung und Fälligkeit 

 

Die Kostenerstattung wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 
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§ 6 

Ablösung durch Vertrag 

 

(1) In den Fällen, in denen die Kostenerstattungspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablö-

sung durch Vertrag vereinbart werden. 

 

(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 2 bestimmten Kostenerstattungs-

maßstabes zu ermitteln. 

 

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Kostenerstattungspflicht endgültig abgegol-

ten. 

 

§ 7 

Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Abgabepflichtigen und ihre Vertreter haben dem MAWV und dessen Beauftragten die für 

die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

(2) Der MAWV und dessen Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur 

Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Um-

fange zu helfen. 

 

§ 8 

Anzeigepflicht 

 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück mit Auswirkungen auf die Abgabepflicht 

ist dem MAWV sowohl von dem Veräußerer als auch von dem Erwerber innerhalb eines Mo-

nats schriftlich anzuzeigen. 

 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, 

so hat die oder der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich anzuzeigen. 

Dieselbe Verpflichtung besteht für sie oder ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geän-

dert oder beseitigt werden. 

 

§ 9 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Kostenerstattungspflichtigen und zur Festsetzung und Erhebung der Kostener-

stattungen nach dieser Satzung ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grund-

stücksbezogenen Daten gemäß den Vorschriften der Datenschutzgesetze beim MAWV bzw. bei den 

Mitgliedsgemeinden zulässig. 

 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 15 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 

1. entgegen § 7 Absatz 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen 

Auskünfte nicht erteilt, 
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2. entgegen § 8 Absatz 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht inner-

halb eines Monats schriftlich anzeigt, 

3. entgegen § 8 Absatz 2 nicht schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vor-

handen sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen, 

4. entgegen § 8 Absatz 2 die Neuschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher Anlagen 

nicht schriftlich anzeigt, 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 

 

 

§ 11 

Sprachform 

 

Sämtliche in der männlichen Form gebrauchten Personenbezeichnungen gelten auch in der weibli-

chen Form. 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

  

 

 


